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Öffentliche Bekanntmachung 
der Gemeinde Kressbronn am Bodensee 

über die frühzeitige Veröffentlichung des Bebauungsplans „Caravanstellplatz Tunau“ 
(Frühzeitige Veröffentlichung des Planentwurfs – Frühzeitige Beteiligung) 

 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kressbronn a. B. hat in seiner Sitzung am 30.07.2025 den 
Bebauungsplan „Caravanstellplatz Tunau“ mit örtlichen Bauvorschriften hierzu jeweils in der 
Fassung vom 30.06.2025 gebilligt und die frühzeitige Veröffentlichung im Internet gem. § 3 
Abs. 1 BauGB beschlossen. Der Entwurf des Bauleitplans und Begründung werden vom 
15.08.2025 bis zum 26.09.2025 im Internet veröffentlicht. Unter 
https://www.kressbronn.de/politik-
verwaltung/bauleitplanung/bebauungsplaene/bebauungsplaene-im-verfahren/ können die 
Unterlagen eingesehen werden. Zusätzlich liegen die Unterlagen im gleichen Zeitraum 
(Veröffentlichungsfrist) gem. § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB während der allgemeinen Öffnungszeiten 
im Rathaus der Gemeinde Kressbronn a. B., Hauptstraße 19, 88079 Kressbronn a. B., Zimmer 
DH.H.20 aus. Beachten Sie bitte, dass das Rathaus während gesetzlicher Feiertage geschlossen 
ist. Es besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. Falls eine Beratung und Erörterung 
gewünscht sind, vereinbaren Sie bitte einen Termin. 
 
Lageplan Geltungsbereich 
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Beschreibung des Geltungsbereichs 
Gemarkung: Kressbronn a. B. 
Lage: Ortsteil Tunau; westlich der Gaststätte „Dorfkrug“; Flst. 5369 (teilweise) und 5361 
Stand: 30.06.2025 
 
Lageplan Externe Ausgleichsmaßnahmen 

 
 
Externe Ausgleichsmaßnahmen 
Gemarkung: Kressbronn a. B. 
Lage: Ortsteil Tunau; Südlich des Geltungsbereichs zum Bebauungsplan auf dem Flurstück 
5360/1 
Stand: 30.06.2025 
 
Ziel und Zweck der Planung 
Nach § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es 
für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Dies ist der Fall, wenn es 
vernünftigerweise geboten ist, die bauliche Entwicklung durch eine vorherige Planung zu 
ordnen. Durch die Aufstellung des Bebauungsplans sollen folgende Ziele verfolgt werden:  

• Die Gemeinde Kressbronn a. B. beabsichtigt zur Realisierung bzw. Sicherung eines 
Caravanstellplatzes die Aufstellung eines Angebotsbebauungsplans, um die 
rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen. 
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• Die Verbesserung der touristischen Übernachtungsmöglichkeiten sowie die Förderung 
des Urlaubsortes 

• Die geordnete Strukturierung und Nutzung der Flächen. 
• Die Vermeidung weitere Ausweitungen in den hochwertigen Natur- und 

Landschaftsraum. Also die Begrenzung der als Caravanstellplatz genutzten Fläche zum 
Schutz der Umwelt. 

 
Verfahrensart 
Der Bebauungsplan wird im Regelplanverfahren nach §§ 8 ff. BauGB aufgestellt. 
 
Öffentlichkeitsbeteiligung 
Zur Darstellung der allgemeinen Ziele und der Planungsinhalte findet eine Beteiligung der 
Öffentlichkeit statt. Die Veröffentlichung des Planentwurfs im Internet und gegebenenfalls 
weitere Beteiligungen der Öffentlichkeit werden rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht. 
Hierbei wird über die Auswirkungen der Neugestaltung und die voraussichtlichen 
Auswirkungen berichtet. Weitere Gelegenheit zur Äußerung besteht während der üblichen 
Öffnungszeiten des Rathauses bei der Gemeindeverwaltung. Falls eine Beratung und 
Erörterung gewünscht ist, vereinbaren Sie bitte einen Termin. 
 
Umweltinformationen 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind zur Einsicht verfügbar: 

- Artenschutz 
- Gewässerschutz 
- Bodenschutz 
- Hochwasserschutz 
- Naturschutz 
- Schutzgut Klima/Luft 
- Schutzgut Landschaftsbild 
- Schutzgut Mensch, Bevölkerung, Gesundheit und Erholung 
- Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
- Altlasten 
- Ausgleichsmaßnahmen 

 
Hinweis 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans kann sich im Verlauf des Verfahrens 
ändern. 
 
Kressbronn a. B., 31.07.2025 
 
 
gez. 
Daniel Enzensperger 
Bürgermeister 


